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Kapitel 06 025

Kapitel Ist-Betrag Reste 2010 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2009 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 025 Innovationsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70
Innovationsfonds

1.Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.
2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3.Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4.50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

5.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 70 darf auch zugunsten
der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

6.Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genom-
men werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflich-
tungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35
Abs. 2 LHO).

7.Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.
3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

8.Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 030 Titel 686 39.

38 108 501,87 2 845 709,33 40 954 211,20
40 000 000,00 954 211,20 40 954 211,20

-1 891 498,13 1 891 498,13 —

547 70 634 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 3 127 863,20 — 3 127 863,20
1 000 000,00 — 1 000 000,00

2 127 863,20 — 2 127 863,20
Vermerke: aus Titel 682 70 1 484 035,60

aus Titel 683 70 643 827,60

682 70 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 515 964,40 — 1 515 964,40
3 000 000,00 — 3 000 000,00

-1 484 035,60 — -1 484 035,60
Vermerke: an Titel 547 70 1 484 035,60

683 70 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 3 566 457,46 — 3 566 457,46
5 000 000,00 — 5 000 000,00

-1 433 542,54 — -1 433 542,54
Vermerke: an Titel 547 70 643 827,60

an Titel 685 70 789 714,94

685 70 139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 197 193,93 2 845 709,33 21 042 903,26
15 000 000,00 954 211,20 15 954 211,20

3 197 193,93 1 891 498,13 5 088 692,06
Vermerke: aus Titel 683 70 789 714,94

aus Titel 891 70 1 500 000,00
aus Titel 892 70 1 298 977,12
aus Titel 893 70 1 500 000,00

5 088 692,06

891 70 634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 1 500 000,00 — 1 500 000,00
3 000 000,00 — 3 000 000,00

-1 500 000,00 — -1 500 000,00
Vermerke: an Titel 685 70 1 500 000,00

892 70 634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . 8 701 022,88 — 8 701 022,88
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-1 298 977,12 — -1 298 977,12
Vermerke: an Titel 685 70 1 298 977,12

893 70 139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . 1 500 000,00 — 1 500 000,00
3 000 000,00 — 3 000 000,00

-1 500 000,00 — -1 500 000,00
Vermerke: an Titel 685 70 1 500 000,00
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Titelgruppe 73
Ausbau des Fachhochschulbereichs

1.Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.
2.Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig

deckungsfähig.
3.Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle veranschlag-

ten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4.50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
5.Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch

genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts
Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind
(§ 35 Abs. 2 LHO).

59 500 000,00 — 59 500 000,00
59 500 000,00 — 59 500 000,00

— — —

429 73 136 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 73 136 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

685 73 136 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. . . . . . 54 500 000,00 — 54 500 000,00
49 500 000,00 — 49 500 000,00

5 000 000,00 — 5 000 000,00
Vermerke: aus Titel 894 73 5 000 000,00

894 73 136 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. . . . . . . . . 5 000 000,00 — 5 000 000,00
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-5 000 000,00 — -5 000 000,00
Vermerke: an Titel 685 73 5 000 000,00

Titelgruppe 75
Sonderfinanzierung des Landes an den Beschaffungsko-
sten eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer)
im Forschungszentrum Jülich

1.Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.
2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3.50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt ( § 15 Abs. 2 LHO).
4.Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

20 000 000,00 — 20 000 000,00
20 000 000,00 — 20 000 000,00

— — —

547 75 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 75 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 3 000 000,00 — 3 000 000,00
3 000 000,00 — 3 000 000,00

— — —

892 75 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 000,00 — 17 000 000,00
17 000 000,00 — 17 000 000,00

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 608 501,87 2 845 709,33 120 454 211,20
119 500 000,00 954 211,20 120 454 211,20

-1 891 498,13 1 891 498,13 —

Mehrausgaben —
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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